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Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten im Gefahrenfall

NOVO PEN-OFF

Gefahrstoffbezeichnung

Das Produkt ist nicht als Gefahrstoffe eingestuft

Geeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor. Ungeeignete Löschmittel 5.2. Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende Gefahren Gefährliche Verbrennungsprodukte Kohlenoxide Phosphoroxide. 

Pyrolyseprodukte, toxisch. Explosionsfähige Dampf-/Luftgemische.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges 

Atemschutzgerät verwenden. Gegebenenfalls Vollschutzanzug. 5.3. Hinweise für die 

Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer 

gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Nach Augenkontakt

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen. Datenblatt mitführen. KEIN 

Erbrechen herbeiführen. 

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Konzentrat darf nicht unverdünnt in die 

Kanalisation gelangen - mit viel Wasser verdünnen, ggf. neutralisieren. Verdünnte Lösung kann 

nach dem empfehlungsgemäßen Gebrauch unter Berücksichtigung der lokalen, behördlichen 

Vorgaben über die Kanalisation abgeleitet werden.

Gebinde können restentleert und verschlossen zum Hersteller zurückgegeben werden.

Gefahrzeichen nur entfernen, wenn Gebinde gespült wurden.

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die

Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter 

Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetzes sowie der 

Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen 

von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und 

Abwasserleitungen.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren Für ausreichende Lüftung sorgen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. 

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  Gegebenenfalls Rutschgefahr 

beachten

Nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern 

(z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 

Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. 

Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Restmenge mit viel 

Wasser spülen. 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 6.4. Verweis auf 

andere Abschnitte 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  Bei der Arbeit nicht essen, 

trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  Die allgemeinen 

Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. Gebrauchsanweisung 

beachten. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und 

Futtermitteln fernhalten. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen
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